
 

Meldung von Freiwilligen 

□ Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder □ Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
 
 
Daten des Freiwilligen:__________________________________________________ 
 
     _________________________________________ 
        (Name, Adresse, E-Mail, Geburtsdatum- und ort) 
 

Der/die Freiwillige ist minderjährig: □ ja □ nein 
Daten der Einsatzstelle (Stempel) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 

Vereinbarungsdaten: 
 
Start- und Enddatum *:_______________ bis _______________ 
 
Regelmäßige Arbeitszeit: _______Stunden/Woche (max. 8 Stunden/Arbeitstag) 

      bei einer □ 5-Tage-Woche □ 6-Tage-Woche 
Taschengeld **: _______ EUR  
 
Unterkunft:    □ wird von EST gestellt, im Wert von ____ EUR (Sachbezugswert) 
   □ wird ausgezahlt: ____ EUR 
Verpflegung:  □ wird von EST gestellt, im Wert von ____ EUR (Sachbezugswert) 
                 □ wird ausgezahlt: ____ EUR 
 
Sonstige Leistungen (bitte nennen):________________in Höhe von_____ EUR 
 
Urlaub ***: ______ Arbeitstage  
 
Nur für BFD:   
Abrechnungsstellen-Nummer für Taschengeld:   AST_______________ 
Sozialversicherungsbeitrag: ______ EUR 
 
 
_________________________________ 
Datum / Unterschrift Einsatzstelle 
 
 
* Dienstbeginn FSJ: 01.08.; 01.09.; 01.10. bzw. 01.01. oder 01.02. Der Start ab dem 01.08. ist nur im Ausnahmefall 
möglich und muss vorher mit den EC Freiwilligendiensten abgesprochen werden. 
Dienstbeginn BFD: 01.09. 
Wenn ein anderer Eintrittstermin gewünscht ist, bitte vorher mit den EC Freiwilligendiensten absprechen. 
 
** Das Taschengeld beträgt mindestens 165,00 € pro Monat. 
 
*** Gewährung des Jahresurlaubs nach den in der Einrichtung geltenden Bestimmungen (AVR oder TVöD oder 
Dienst-Gemeinschafts-Vereinbarung). Die Mindestbestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes sind einzuhalten. 
Zudem sind die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu beachten. Für Minderjährige gelten nach § 19 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes folgende Urlaubsansprüche: Mindestens 30 Werktage für zu Beginn des 
Kalenderjahres unter 16jährige, mindestens 27 Werktage für zu Beginn des Kalenderjahres unter 17jährige. Dauert der 
Freiwilligendienst kürzer als 12 Monate, wird der Urlaubsanspruch pro Monat um 1/12 des Jahresurlaubs reduziert. 


